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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §21 Abs1;

Rechtssatz

Die im § 21 Abs 1 BAO normierte Beweiswürdigungsregel ist nicht als einseitig 8skalisch orientiertes Instrument

aufzufassen, sondern verhält die Abgabenbehörde dazu, bei Wahrnehmung ihrer Verp;ichtung, die für die

Besteuerung maßgebenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu ermitteln, auf das tatsächliche Geschehen

abzustellen, gleichgültig, ob dieser zwingend gebotene Durchgri= 8skalisch günstig oder ungünstig ist, und gleichgültig,

ob durch die gewählte, dem Tatsächlichen nicht entsprechende formale Gestaltung Abgabenersparnisse beabsichtigt

waren oder nicht (Hinweis Stoll, BAO-Handbuch, Seite 50).
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